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Erwägungen

E. 19
April 2018, zogen die Kläger ihre Berufung zurück. Das Verfahren ist entspre- chend
abzuschreiben. Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und
Entschädigungsfolge rechtskräftig. Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des
Berufungsverfahrens den Klägern, anteilsmässig je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung,
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Mangels erheblicher Umtriebe ist dem Beklagten für
das Berufungsverfahren keine Parteientschädigung zuzuspre- chen. Es wird beschlossen:
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